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§ 10 T-HG Verschwiegenheitspflicht
 T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

(1) Alle bei Heimträgern oder in Heimen tätigen Personen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus dieser

Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verp2ichtet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer

Person besteht, sofern ihnen nicht schon nach anderen Vorschriften eine strengere Verschwiegenheitsp2icht auferlegt

ist. Die Verschwiegenheitsp2icht umfasst insbesondere alle gesundheitlichen Umstände der Heimbewohner und deren

persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse. Diese Verschwiegenheitsp2icht gilt auch über die Dauer ihrer Anstellung

hinaus.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn

a) ausdrücklich in dienst- oder berufsrechtlichen Vorschriften oder sonst gesetzlich etwas anderes bestimmt ist,

b) die Erteilung der Auskunft nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen der ö7entlichen

Gesundheitsp2ege, der Rechtsp2ege oder der Entscheidung über P2egegeld oder Sozialhilfeleistungen

gerechtfertigt ist oder

c) der Heimanwalt die Auskunft zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben benötigt.

(3) Die bei einem Heimträger oder in einem Heim tätigen Personen können gegenüber Dritten im Einzelfall Auskunft

darüber erteilen, ob eine Person Heimbewohner ist und wo sie angetro7en werden kann, sofern der Heimbewohner

die Erteilung einer solchen Auskunft nicht untersagt hat.

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.08.2025

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 10 T-HG Verschwiegenheitspflicht
	T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler


